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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.07.1992

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

60/02 Arbeitnehmerschutz

Norm

ASchG 1972 §27 Abs2;

ASchG 1972 §31 Abs2 litp;

AVG §66 Abs4;

VStG §44a Z1;

VStG §9 Abs2;

Rechtssatz

Die Berufungsbehörde ist nicht nur berechtigt, sondern im Hinblick auf § 44a Z 1 VStG sogar verp:ichtet, das die

Verantwortlichkeit des Besch konstituierende Merkmal im Rahmen der von ihr zu tre<enden Entscheidung richtig und

vollständig anzugeben, was eine Richtigstellung des von der Erstbehörde angesprochenen, von der Berufungsbehörde

aber nach den Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens als unzutre<end erkannten Verantwortlichkeitsmerkmals

einschließt

(Hinweis E VS 16.1.1987, 86/18/0073, VwSlg 12375 A/1987; E 30.7.1992, 92/18/0211).

Schlagworte

Beschränkungen der Abänderungsbefugnis Beschränkung durch die Sache Besondere Rechtsprobleme

Verwaltungsstrafrecht Verantwortlichkeit (VStG §9) verantwortlich Beauftragter
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